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Baden-Württemberg:  
Neuer Gastroenterologie-Vertrag soll AOK-
Hausarztprogramm ergänzen  
 
Die AOK Baden-Württemberg hat gemeinsam mit dem Ärzteverbund MEDI 
und dem Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen (BNG) einen 
Vertrag über die Gastroskopie, Koloskopie und Polypektomie abgeschlos-
sen. Kernpunkte sind den Vertragspartnern zufolge eine qualitativ hoch-
wertige Versorgung der AOK-Versicherten und eine bessere Vergütung für 
teilnehmende Ärzte. Der Integrationsvertrag nach §§ 140a ff SGB V gilt rück-
wirkend zum 1. Mai und läuft vorerst bis zum 31. Dezember 2009.  

 

Dr. Rolf Hoberg, Vorstandschef der AOK Baden-Württemberg, erläuterte heute in 
Stuttgart das Ziel des Abkommens: "Als fachärztliche Ergänzung zum AOK-
Hausarztprogramm optimiert der Vertrag die Kommunikation zwischen HZV-Ärzten 
und eingeschriebenen Gastroenterologen. HZV-Ärzte überweisen zukünftig bevor-
zugt an Vertrags-Gastroenterologen, die als Teilnahmevoraussetzung hohe Quali-
tätsstandards zu erfüllen haben. Damit stellen wir die haus- und fachärztliche Ver-
sorgung unserer Versicherten in besonderer Qualität sicher." Konkrete Verbesse-
rungen in den Praxen für Arzt und Patient sieht auch Dr. Jürgen Merkt, Gastroen-
terologe aus Heilbronn und Landesvorsitzender des BNG: "Durch die aktuelle Fi-
nanzierungssituation im KV-System lassen sich eine angemessene hohe medizi-
nische Qualität und kurze Wartezeiten immer schwerer realisieren. Beides ist aber 
für unsere Patienten als Standard erstrebenswert". Der MEDI-Vorsitzende Dr. 
Werner Baumgärtner ergänzte: "Die Gastroenterologen erhalten mit dem neuen 
Vertrag für ihre Leistungen ein Honorar, das deutlich über dem Niveau der Regel-
versorgung liegt." Als Honorar für die Gastroskopie erhalten die am Vertrag teil-
nehmenden Ärzte 32,40 Euro zusätzlich zur Vergütung der Kassenärztlichen Ver-
einigung. Koloskopien, präventiv oder kurativ, werden mit einer Pauschale inklusi-
ve aller Sachkosten von 220,00 Euro vergütet, für die Polypektomie beträgt die 
Vergütungspauschale inklusive Sachkosten 55,00 Euro. Alle drei Partner betrach-
ten die neue Kooperation als ersten wesentlichen Schritt in Richtung Neustruktu-
rierung der ambulanten Versorgung mit Vorteilen für alle Beteiligten: Während die 
Ärzte von einer angemessenen Vergütung profitieren, sieht die AOK Baden-
Württemberg vor allem eine optimale Versorgung ihrer Versicherten. Hoberg:  
"Um die Behandlungsqualität für unsere Versicherten sicherzustellen, stellen die 
Vertragspartner an die teilnehmenden Ärzte besondere Anforderungen. Eine Min-
destanzahl an bereits erbrachten Gastroskopien und Koloskopien ist dabei ebenso 
wichtig wie die zwingende Verwendung von Einmalartikeln." Zudem müsse der 
Gastroenterologe den standardisierten und detaillierten Befundbericht innerhalb 
von zwei Tagen dem Hausarzt zur Verfügung stellen und an Versicherte der AOK 
Baden-Württemberg zeitnah Termine vergeben. "Mit dem neuen Vertrag erhalten 
teilnehmende Versicherte spätestens 14 Tage nach Anmeldung einen Termin bei 
ihrem Gastroenterologen", erklärte Hoberg weiter. Am Vertrag können alle AOK-
Versicherten teilnehmen, deren Hausarzt in das AOK-Hausarzt-Programm einge-
schrieben ist. Der Versicherte selbst sollte, muss aber noch nicht in das Hausarzt-



Programm eingeschrieben sein. Die Beitrittserklärung zum Vertrag erfolgt mit einer 
speziellen Überweisung vom HZV-Arzt beim behandelnden Gastroenterologen 
und gilt jeweils für ein Quartal. Die AOK Baden-Württemberg sieht eine Refinan-
zierung der Mehrkosten „insbesondere über die Vermeidung von deutlich kostenin-
tensiveren stationären Aufenthalten, einer wirtschaftlichen Pharmakotherapie so-
wie einem besonders günstigen Einkauf von Sachmitteln“. Zum Jahreswechsel 
2010 soll der neue Integrationsvertrag durch einen Vertrag nach § 73 c SGB V 
abgelöst werden, der dann die gesamte gastroenterologische Versorgung regelt. 
Die Vertragsverhandlungen für MEDI Baden-Württemberg hat die Service-
Gesellschaft MEDIVERBUND Dienstleistungs GmbH übernommen. Sie setzt den 
Vertrag zur Integrierten Versorgung nach §§ 140a ff SGB V als Managementge-
sellschaft um. Das wird auch für die Umsetzung des Nachfolgevertrages nach  
§ 73c SGB V angestrebt. 


